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VERORDNUNG (EU) 2025/...  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Juni 2025 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/631  

zur Gewährung zusätzlicher Flexibilität  

bei der Berechnung der Einhaltung der CO2-Emissionsnormen  

für neue Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge  

durch die Hersteller  

für die Kalenderjahre 2025 bis 2027 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

  

                                                 

1 Stellungnahme vom 29. April 2025 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2025 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 27. Mai 2025. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates3 sind die 

CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge 

festgelegt, die einen wesentlichen Bestandteil des Unionsrahmens zur Verringerung der 

Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 

1990 und zur Erreichung der gesamtwirtschaftlichen Klimaneutralität bis 2050 bilden. 

(2) Als Reaktion auf eine Forderung von Interessenträgern nach zusätzlicher Flexibilität bei 

der Einhaltung der CO2-Ziele für den Zeitraum 2025 bis 2027 ist es angezeigt, rasch eine 

Änderung anzunehmen, nach der für diese drei Jahre eine einmalige Flexibilität 

hinsichtlich der Berechnung der Einhaltung der CO2-Emissionsnormen einzuräumen und 

gleichzeitig die Zielvorgaben für die Verringerung der CO2-Emissionen beizubehalten. 

(3) Im Zeitraum 2025 bis 2027 sollten die Hersteller sicherstellen, dass die durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge ein Emissionsziel, berechnet als 

Durchschnitt ihres jährlichen spezifischen Emissionsziels über den genannten Zeitraum 

hinweg, nicht überschreiten. Die Einhaltung der genannten Ziele sollte am Ende des 

Dreijahreszeitraums für jeden einzelnen Hersteller bewertet werden. Die Abgaben wegen 

Emissionsüberschreitung sollten dementsprechend berechnet werden. 

(4) Um die Vereinbarungen über die Bildung von Emissionsgemeinschaften an die zusätzliche 

Flexibilität bei der Einhaltung der Vorschriften in den Jahren 2025 bis 2027 anzupassen, 

sollte es möglich sein, für die Kalenderjahre 2025 oder 2026 bis Ende 2027 derartige 

Vereinbarungen zu schließen. 

  

                                                 

3 Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 

zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue 

leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) 

Nr. 510/2011 (ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 13, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj). 
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(5) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährung zusätzlicher Flexibilität bei der 

Einhaltung der CO2-Emissionen im Zeitraum 2025 bis 2027 unter Beibehaltung der 

Anforderungen an die CO2-Emissionsreduktion sowohl für neue Personenkraftwagen als 

auch für neue leichte Nutzfahrzeuge von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkung 

auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(6) Wegen der Dringlichkeit, eine zusätzliche Flexibilität für die Einhaltung der CO2-

Vorschriften im Zeitraum 2025 bis 2027 zu schaffen und gleichzeitig die Anforderungen 

an die Verringerung der CO2-Emissionen sowohl für neue Personenkraftwagen als auch für 

neue leichte Nutzfahrzeuge beizubehalten, wird es als angemessen erachtet, sich auf die 

Ausnahme von der Achtwochenfrist gemäß Artikel 4 des dem Vertrag über die 

Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 

über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu berufen. 

(7) Die Verordnung (EU) 2019/631 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

  



  

 

PE-CONS 13/1/25 REV 1    4 

   DE 
 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2019/631 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 4 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Absatz 1 stellt ein Hersteller, auch wenn er Mitglied einer 

Emissionsgemeinschaft ist, während des die Kalenderjahre 2025 bis 2027 

umfassenden Dreijahreszeitraums sicher, dass seine durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen in diesem Zeitraum sein spezifisches Emissionsziel für diesen 

Zeitraum nicht überschreiten. 

Diese durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen werden als Durchschnitt der 

durchschnittlichen jährlichen spezifischen CO2-Emissionen über den 

Dreijahreszeitraum hinweg berechnet und nach der Anzahl der in jedem 

Kalenderjahr neu zugelassenen Fahrzeuge des Herstellers gewichtet. 

Das spezifische Emissionsziel wird als Durchschnitt des gemäß Anhang I Teil A 

Nummer 6.3 oder Anhang I Teil B Nummer 6.3 ermittelten jährlichen spezifischen 

Emissionsziels über den Dreijahreszeitraum hinweg oder, wenn einem Hersteller 

eine Ausnahme gemäß Artikel 10 gewährt wird, im Einklang mit dieser Ausnahme 

berechnet und nach der Zahl der in jedem Kalenderjahr neu zugelassenen Fahrzeuge 

des Herstellers gewichtet. 

Für jedes Kalenderjahr, in dem ein Hersteller Mitglied einer Emissionsgemeinschaft 

war, sind die für diese Berechnungen zu verwendenden durchschnittlichen jährlichen 

spezifischen CO2-Emissionen und das jährliche spezifische Emissionsziel die für 

diese Emissionsgemeinschaft relevanten Werte.“ 
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2. In Artikel 6 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 kann eine Vereinbarung über die Bildung einer 

Emissionsgemeinschaft für die Kalenderjahre 2025 oder 2026 bis zum 31. Dezember 2027 

abgeschlossen werden.“ 

3. In Artikel 8 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 erhebt die Kommission für die Kalenderjahre 2025 

bis 2027 von jedem Hersteller, dessen durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen 

während dieser drei Jahre sein spezifisches Emissionsziel für den Zeitraum 2025 bis 2027 

überschreiten, eine Abgabe wegen Emissionsüberschreitung.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 


		2025-06-18T10:48:35+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



